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1. Änderungsordnung zur 
 

B E N U T Z U N G S O R D N U N G 
 

für den Festplatz „Unter den Eichen“ an der Welleröder Straße in Lohfelden,  
OT Vollmarshausen 

 
 

§ 1 
 

Der Festplatz „Unter den Eichen“ steht im Alleineigentum der Gemeinde Lohfelden. Betreten 
und Nutzung des Festplatzes und seiner Einrichtungen ist nur mit Genehmigung des 
Eigentümers zulässig. 

 
 

§ 2 
 

Die Gemeinde Lohfelden verlangt für die Nutzung des Festplatzes „Unter den Eichen“ und 
seiner Einrichtungen ein Nutzungsentgelt sowie die Stellung einer Kaution. 
 
Das Nutzungsentgelt beträgt: 
 
(1) 1. Dorffestausschussvereine, örtliche Schulen  

und Kindergärten, Jugendpflege der  
Gemeinde Lohfelden, Traditionsveranstaltungen  kostenlose Nutzung 
 

 
2. Lohfeldener Vereine und Gruppen 

- vereinsinterne Veranstaltungen    €   60,00 
- vereinsoffene Veranstaltungen    € 120,00 

 
3. Auswärtige Vereine, Verbände, Gruppen, 

Schulen und Kindergärten 
- vereinsinterne Veranstaltungen    € 150,00 
- vereinsoffene Veranstaltungen    € 200,00 

 
4. Gewerbliche Nutzer 

- örtliche       € 250,00 
- auswärtige       € 400,00 

 
(2) Die von einem Nutzer des Festplatzes „Unter den Eichen“ zu leistende Kaution beträgt  

von € 100,00 bis zu € 1.000,00. 
 
 Bei größeren Veranstaltungen kann auch eine Kaution über den Betrag von € 1.000,00 

genommen werden. 
 
(3) Strom- und Wasserkosten werden nach dem tatsächlichen Verbrauch erhoben. 
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§ 3 

 
Der Platzwart ist berechtigt, namens und in Vollmacht der Gemeinde Lohfelden Nutzungs-
verträge über den Festplatz und seine Einrichtungen abzuschließen, das Nutzungsentgelt 
sowie die Kaution zu kassieren. 
Er übt für die Gemeinde Lohfelden das Hausrecht über den Festplatz und seine Einrichtungen 
aus. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. 
 

§ 4 
 

Der Platzwart stellt bei Rückgabe des Festplatzes fest, ob der Nutzer diesen Verpflichtungen 
nachgekommen und der Festplatz und seine Einrichtungen unbeschädigt ist. In diesem Fall 
wird die Kaution zurückerstattet. 
 

§ 5 
 

Die Benutzungsordnung tritt zum 1.7.2005 in Kraft. 
 
Lohfelden, 21.6.2005 
 
Der Gemeindevorstand: 
 
 
 
 
 
 

Michael Reuter     - Siegel -  Klaus Steffek 
  Bürgermeister     Erster Beigeordneter 


